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Geschäftsprüfungskommission  

 
Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 
Anbei der Kurzbericht der Geschäftsprüfungskommission zu obigem Geschäft: 
 

Kommission: Geschäftsprüfungskommission 

Vorsitz: Daniel Gerber, FDP 

Mitglieder: Hans Moser, CVP Arber Bullakaj, SP 
Erwin Schweizer, CVP Pascal Stieger, SVP 
Eugen Melliger, FDP Michael Sarbach, GRÜNE prowil 

Beigezogene Per-
son(en): 

Mitglieder des Stadtrates 
Stadtschreiber Christoph Sigrist 
Departementssekretärinnen und Departementssekretäre 
Reto Stuppan, Leiter Finanzverwaltung 

Eintreten: obligatorisch 

Themenschwerpunkte: Die Prüfung der Jahresrechnung der Stadt Wil und der Jahresrechnung 
der Technischen Betriebe Wil erfolgte in Zusammenarbeit mit der Revisi-
onsgesellschaft BDO AG St. Gallen, Vadianstrasse 59, 9001 St. Gallen. 
Dabei wurde festgestellt, dass 
 die Jahresrechnung des allgemeinen Gemeindehaushaltes sowie die 

Sonderrechnung der Technischen Betriebe Wil mit der Buchhaltung 
übereinstimmen, 

 die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist, 
 bei der Darstellung der Vermögenslage die im Gemeindegesetz und 

der Verordnung über den Finanzhaushalt festgehaltenen Grundsätze 
beachtet werden. 
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Anträge zur Jahres-
rechnung 2015 der 
Technischen Betriebe 
Wil: 

Die Anträge 1 bis 4 sind identisch mit denjenigen des Stadtrates: 
 
1.  Die Jahresrechnung 2015 der TBW sei zu genehmigen. 
 
2.  Die Abgaben an die Stadt im Betrage von Fr. 6'081'000.00 

(inkl. Sockelbeitrag) seien zu genehmigen. 
 
3.  Der Rechnungsüberschuss der TBW von Fr. 6'250'907.23 sei für 

zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen 
der TBW zu verwenden. 

 
4.  Es sei festzustellen, dass die Beschlüsse Ziffern 1 bis 3 gemäss 

Art. 9 lit. g vorläufige Gemeindeordnung dem fakultativen Re-
ferendum unterstehen. 

 

Anträge zur Jahres-
rechnung 2015 der 
Stadt Wil: 

Die Anträge 1 und 2 sind identisch mit denjenigen des Stadtrates: 
 
1.  Die Jahresrechnung 2015 der Stadt Wil sei zu genehmigen. 
 
2. Es sei festzustellen, dass der Beschluss Ziffer 1 gemäss Art. 9 lit. 

g vorläufige Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum 
untersteht. 

 
 

 
 
 
Geschäftsprüfungskommission 

Daniel Gerber 
Präsident Geschäftsprüfungskommission 

 

 


